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Betreff: Entzug der AusnahmebewiHigungen/ Leihgaben des HGMI MHI 

Sehr geehrter Herr Mag. Scherer, k$,e3, / 
Im Schreiben der Rechtsabteilung vom 1. Dezember 2010 wurde HGMI MHI darüber infordert. 

dass Dir die seinerzeit erteilten Ausnahmebewilligungen zum Erwerb und Besitz von 

Kriegsmaterial entzogen wurden. Davon betroffen sind insbesondere Objekte, die vom HGMI MHI 

dem Bunkermuseum Wurzenpass als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurden. 

Aufgrund des Schreibens der Rechtsabteilung vom 22. Dezember 2010 bzw. 19. Jänner 2011 

ergibt sich durch die in Deiner Email vom 19. Oktober 2010 angeführte Überführung der 

Verfügungsgewalt/ Übergabe der Schlüsselgewalt an das Militärkommando Kärnten bzw. dem 

Projektauftrag des GStb an dem vorliegenden Sachverhalt keinerlei Änderungen. 

HGMI MHI sieht sich daher gemäß §6 bzw. §4 (5) des Leihvertrages gezwungen, Dich zur 

unverzüalichen Rückführung der im Zusammenhang mit den entzogenen 

Ausnahmenbewilligungen stehenden Leihgaben an das HGMI MHI aufiufordem. Hinsichtlich der 

Kosten für den vorzeitigen Rücktransport gilt §2 (2). 

Über Leih-Objekte (insbesondere Ausrüstung und Einrichtungsgegenstände, etc.) aus .musealenu 

Beständen bzw. zu .musealen Zweckenu von Seiten des BMLVS zur Verfügung gestellte Objekte 

im Bereich des Bunkermuseums, die nicht direkt vom Entzug der Ausnahmebewilligungen 

betroffen sind, muss aufgrund der derzeitigen Situation jedoch noch gesondert entschieden 

werden. Hierzu stehen wir jedoch für konkrete Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor 
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